
Anmerkung der SPD-Fraktion zu TOP 14 „Fitness-Outdoor-Parcours (FOP)“ der Sitzung am 
19.11.2019: 
 
Der Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss hatte am 29.10.2019 dem HFBA 
empfohlen, dem Gemeindesportverband als Projektverantwortlichem einen Zuschuss in 
Höhe von bis zu 30.000 € für die Aufstellung des Multifunktionsgerätes am genannten Ort zu 
gewähren, wenn 

a) der GSV ein konkretes Angebot für die Errichtung des FOP inklusive Fallschutz aus 
für sportliche Zwecke zertifizierten Hackschnitzeln vorgelegt hat, 

b) die konkrete Finanzierung des FOP dargestellt wird, 

c) die Abstimmung mit der Gemeinde für die Vorbereitungsarbeiten (Erdreich ausheben 
und vorbereiten) abgeschlossen sind und 

d) mit der Verwaltung der Eigentumsübergang des Gerätes, die Pflegearbeiten sowie 
die Gewährleistung abschließend geklärt worden sind. 

 
Vor der Abstimmung im Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss die Bestätigung von der 
Verwaltung gefordert, dass  

 die vom Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss formulierten 
Voraussetzungen [a) – d)] erfüllt sind und  

 diese Bestätigung in die Niederschrift aufgenommen wird.  
 
Beides wurde bestätigt bzw. zugesagt. 
 
In der Niederschrift des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses fehlt allerdings diese 
Bestätigung. Hier ist lediglich aufgeführt:  

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschließt, dem Gemeindesportverband als 
Projektverantwortlichem einen Zuschuss in Höhe von bis zu 27.500,-- Euro für die 
Aufstellung eines Multifunktionsgerätes auf der Fläche an der Auffahrt zum Parkplatz am 
Sportplatz in Heimerzheim gemäß dem vorgelegten Angebot zu gewähren. 

Der Beschluss des Generationen-, Sozial; Kultur- und Sportausschusses vom 29.10.2019 zu 
Ziffer 2 wird bestätigt. 

Abstimmungsergebnis:      15 Ja 
00 Nein 
01 Enthaltung 

 
Es wird um Ergänzung der Bestätigung gebeten, dass die vom GSKSA formulierten 
Voraussetzungen a) – d) erfüllt sind.“ 
 
Über die Anmerkung wird wie folgt beschlossen: 
 
 


